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UN-Kinderrechtskonvention

• Verabschiedung durch die UN-Vollversammlung am

20. November 1989

• meist ratifizierte menschenrechtliche Konvention 

• Teil der deutschen Rechtsordnung seit 1992

• Kind ist eine Person unter 18 Jahren
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General Comment No.25

• Kommentierung der UN-KRK

• veröffentlicht am 24. März 2021 durch die 
Vereinten Nationen

• weltweite Kinderbeteiligung mit 709 
Kindern und Jugendlichen aus 28 Ländern 

• 142 Stellungnahmen, darunter 28 von 
Staaten, 8 transnationalen Organisationen 
und über 100 weiteren Akteuren



GC25: Kinderperspektiven

• Preiswerten, barrierefreien und zuverlässigen Zugang zu Geräten und 
Netzwerken

• Altersgerechte Inhalte in der eigenen Sprache
• Maßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung von diskriminierendem 

oder aggressivem Verhalten
• Vertrauenswürdige und wahrheitsgemäße Informationen, einschließlich 

transparenterer Informationen zur Nutzung persönlicher Daten 
• Mehr Privatsphäre, insbesondere weniger Überwachung durch 

kommerzielle Unternehmen und Eltern
• Besseres Verständnis und bessere digitale Kompetenz der Eltern und 

anderer Erwachsenen
• Dienste, die vor Angriffen und Missbrauch schützen
• Zugang zu vertrauenswürdigen Quellen, bspw. zur Gesundheit



GC25: Überblick

• Vier Grundprinzipien: 
o Nichtdiskriminierung
o Vorrang des Kindeswohls
o Recht auf Leben
o Berücksichtigung des Kindeswillens 

• Sieben inhaltliche Abschnitte
o Bürgerrechte und Freiheiten
o Gewalt gegen Kinder
o Familien und Fürsorge
o Kinder mit Behinderungen
o Gesundheit und Wohlergehen
o Bildung, Freizeit und Kultur
o Besonderer Schutz von Kindern 



GC25: Nichtdiskriminierung

• Effektiver und kindgerechter Zugang für alle Kinder durch kostenlose und 
sichere Angebote an Orten des öffentlichen Lebens (Abs. 9)

• Proaktive Maßnahmen zur Verhinderungen von Diskriminierung (Abs. 11)

• Zugang zu barrierefreien Formaten sowie unterstützenden Technologien 
(Abs. 90)

• In Bildungskontexten genutzte Technologien und Materialien dürfen 
Diskriminierung nicht befördern (Abs. 104)



GC25: Kindeswohl

• Bei allen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung, 
Regulierung, Gestaltung, Verwaltung und Nutzung des digitalen Umfelds 
ist sicherzustellen, dass das Wohl eines jeden Kindes vorrangig 
berücksichtigt wird (Abs. 12)

• Für die Bestimmung des Kindeswohls sind alle Kinderrechte (Schutz, 
Förderung, Beteiligung) zu berücksichtigen (Abs. 13)



GC25: Recht auf Leben

• Digitale Technologien können Kinder bei der Ausübung ihrer bürgerlichen, 
politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte unterstützen 
und spielen daher eine bedeutende Rolle für die Entwicklung von Kindern 
(Abs. 4, 14, 106)

• Kinder vor Risiken (Inhalte, Kontakte, Verhaltensweisen und 
Vertragsverhältnisse) schützen (Abs. 14)

• Nutzung von Endgeräten soll nicht schädlich sein für Kinder (Abs. 15)

• Gestaltung von Produkten darf Entwicklung des Kindes nicht hemmen 
(Abs. 96)

• Fachkräfte sollen Produkte einsetzen, welche die Entwicklung des Kindes 
befördern (Art. 108)



GC25: Perspektive der Kinder

• Nutzung digitaler Technologien kann dazu beitragen, die Teilhabe von 
Kindern auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu verwirklichen 
(Abs. 16) 

• Berücksichtigung der Perspektive von Kindern bei Regulierungen, 
Dienstleistungen und Qualifizierungsmaßnahmen zum digitalen Umfeld 
durch Vertragsstaaten sowie von Anbietenden bei 
Angebotsentwicklungen (Abs. 17)

• Nutzung digitaler Angebote für die Beteiligung von Kindern bei 
legislativen, administrativen und anderen Maßnahmen (Abs. 18)



GC25: Familien und Fürsorge

• Sich entwickelnde Fähigkeiten des Kindes bedingen altersabhängig 
unterschiedliche Nutzungsverhalten, woraus unterschiedlich hohe 
Schutzbedarfe, wachsende Autonomie sowie zunehmender Respekt für 
die Privatsphäre des Kindes resultieren (Abs. 19, 85, 86) 

• Förderung der Medienkompetenz von Eltern und Betreuenden, um 
Kinder im digitalen Umfeld unterstützen zu können sowie deren sozialen 
und kreativen Aktivitäten und Lernerfahrungen zu fördern (Abs. 84, 86)

• Digitale Technologien sollen unmittelbare Kommunikation nicht ersetzen 
(Abs. 86)

• Besondere Bedeutung des Zugangs zum digitalen Umfeld für Kinder, die 
von ihren Familien getrennt sind, um Beziehung aufrecht zu erhalten oder 
aufzubauen (Abs. 87)

• Schutzbedürftigkeit berücksichtigen, wenn Familien oder Betreuende das 
Kind gefährden (Abs. 88)



GC25: Bildung, Freizeit, Kultur

• Digitales Umfeld kann den Zugang zu qualitativ hochwertiger inklusiver 
Bildung erleichtern und verbessern; dies schließt formales, non-formales, 
informelles, Peer-to-Peer- und selbstgesteuertes Lernen ein (Abs. 99)

• Förderung von technologischer Infrastruktur, Endgeräten und 
Lernressourcen in Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie 
Medienkompetenzförderung von Lehrpersonen (Abs. 100, 101)

• Digitales Umfeld fördert das Recht auf Kultur, Freizeit und Spiel (Abs. 106)
• Digitale Angebote sollen unterstützen und zum Experimentieren, zur 

kulturellen Teilhabe und zum Ausdruck beitragen (Abs. 107)
• Förderliche Angebote durch Kooperation mit und Vorschriften für 

Anbietende und Leitlinien für Fachkräfte befördern (Abs. 108)
• Gleichwertige Förderung analoger und digitaler Angebote (Abs. 109)
• Teilhabe ermöglichende Schutz- und Sicherheitskonzepte (safety-/privacy-

by-design) (Abs. 110, 111)



Handlungsfelder

• Teilhabe durch Zugänge gewähren

• Bereitstellung von Informationen, Angeboten und 
Austauschmöglichkeiten

• Vorhalten von Begleitung und Schutzmaßnahmen

• Beteiligung leben und fördern

• Befähigung durch Medienbildung
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